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Die unter C1.5, C1.6, C107, C108 genannten Fächer gelten als 
Wahlfächero 

02 Logische Grundlagen der Informatik 
C2.1 Programmierte Instruktion und 

02.2 Unterrichtswissenschaft 

Vorl. 
Lehrmaschinen 4 

2 

Ubg , 

03 Entwurf von Datenverarbeitungssystemen 
0301 Unterrichtst echnologie 
C302 Technische Grundlagen der Lehrsysteme 

2 

2 

C4 Organisation und Betrieb von Datenverarbeitungs­
systemen 
C4.1 Rechneruntersttitzte Unterrichtsorganisation 2 
C4.2 Artificial Intelligence, Heuristische Pro­

grammierung 4 

05 Programmierung 
C5.1 Reclli~erunterstützte Lehrprogrammierung 
C5.2 Rechnerunterstützter Unterricht (CAI) 

1 

1 

2 

2 

(5) Diplomarbeit: 
Die Diplomarbeit ist als selbständi ge wissenschaftliche Arbeit 
entweder als Hausarbeit oder als Institutsarbeit durchzuführen 
und muß in engem thematischen Zusammenhang mit dem Fach Infor­
matik stehen. 

(6) Prüfungsordnung für die 2 0 Di p l offiPr ü f ung : 

Die 2. Diplomprüfung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil 
der 2. Diplomprüfung karill auf zwei Arten abgelegt werden, ent­
weder 

als kommissionell e Prüfung aus allen Fächern des Zyklus A 
oder 
als Teilprüfung von Fächern de s Zyklus A bei Vorlage von 
Kolloquien- und übungs zeugnissen aus folgenden Lehrveran­
staltungen: 
1.	 im Umfange von 15 Wochenstunden aus den unter A1 ge­

nannten Fächern. Unter diesen Kolloquien- und übungs­
zeugnissen müssen Zeugnisse aus A1.5 im Umfange von 
5 Wochenstunden enthalten sein. 
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2.	 Im Umfange von 4 Wochenstunden aus den unter A2 ge­
nannten Fächern. 

3.	 Im Umfange von 6 ·wochenstunden aus den unter A3 ge­
nannten Fächern. 

4.	 Aus allen unter A4 genannten Fächern. 
5.	 Im Umfange von 12 Wochenstunden aus den unter A5 ge­

nannten Fächern. 

Der zweite Teil der 2. Diplomprüfung findet als kommissionelle 
Prüfung statt, entweder über Fächer des Zyklus B oder über 

Fächer des Zyklus C. 

Voraussetzungen zur Ablegung des zweiten Teils der 2. Diplom­
prüfung: 
1. erfolgreiche Ablegung der 1. Diplomprüfung 
20 erfolgreiche Ablegung des ersten Teils der 2. Diplomprüfung 
3.	 Zeugnisse mit positivem Erfolg über Lehrveranstaltungen 

des Zyklus B im Umfange von 15 Wochenstunden, darunter min­
destens 5 Wochenstunden übungen, Seminare, Praktika oder 
Zeugnisse mit positivem Erfolg über Lehrveranstaltungen 

des Zyklus C im Umfang von 15 Wochenstunden, darunter min­
destens 5 Wochenstunden Übungen, Seminare, Praktika. 

4.	 Approbation der Diplomarbeit. 


